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Satzungsgegenüberstellung 

bisherige Fassung neue Fassung 

§ 4

Grundkapital, Aktien 

§ 4

Grundkapital, Aktien 

(6) Der Vorstand ist für fünf Jahre nach Eintragung dieser

Satzungsänderung ermächtigt, gemäß § 169 AktG mit Zustimmung

des Aufsichtsrates das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu

123.754.680,93 durch Ausgabe von bis zu 34.059.359 Stück auf

Inhaber lautenden Stammaktien zum Mindestausgabekurs von 100

% des anteiligen Betrages jeder Aktie am Grundkapital gegen Bar- 

oder Sacheinlagen (ausgenommen Sacheinlage gegen von der Ge-

sellschaft ausgegebene Genussscheine und Forderungen aus diesen

Genussscheinen oder sonstige Forderungen) in einer oder mehre-

(6) Der Vorstand ist für die Dauer von fünf Jahren nach Eintra-

gung dieser Satzungsänderung im Firmenbuch gemäß § 169

AktG ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats, das

Grundkapital um bis zu EUR 48.628.711,07 durch Ausgabe

von bis zu 13.383.435 Stück neuen auf Inhaber lautende

Stammaktien der Gesellschaft gegen Bar- oder Sacheinlagen

auch in mehreren Tranchen zu erhöhen und den Ausgabebetrag,

der nicht unter dem anteiligen Betrag des Grundkapitals liegen

darf sowie die sonstigen Ausgabebedingungen im Einver-

nehmen mit dem Aufsichtsrat festzusetzen. Der Vorstand ist
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ren Tranchen zu erhöhen und den Ausgabekurs, die Ausgabebedin-

gungen und die weiteren Einzelheiten der Durchführung der Kapi-

talerhöhung im Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat festzusetzen; 

im Falle einer Kapitalerhöhung gegen Sacheinlage (ausgenommen 

Sacheinlage gegen von der Gesellschaft ausgegebene Genuss-

scheine und Forderungen aus diesen Genussscheinen oder sonstige 

Forderungen) ist der Vorstand ermächtigt, mit Zustimmung des 

Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre ganz oder teilweise 

auszuschließen. 

 

ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht 

der Aktionäre ganz oder teilweise auszuschließen, (i) wenn die 

Kapitalerhöhung gegen Bareinlage erfolgt und in Summe der 

rechnerisch auf die gegen Bareinlage unter Ausschluss des 

Bezugsrechts ausgegebenen Aktien entfallende Anteil am 

Grundkapital der Gesellschaft die Grenze von 10% (zehn 

Prozent) des Grundkapitals der Gesellschaft zum Zeitpunkt der 

Ausübung der Ermächtigung nicht übersteigt, (ii) wenn die 

Kapitalerhöhung gegen Sacheinlage erfolgt, (iii) zur Bedienung 

einer Mehrzuteilungsoption (Greenshoe) oder (iv) für den 

Ausgleich von Spitzenbeträgen. Auf die Summe der nach 

dieser Ermächtigung unter Ausschluss des Bezugsrechts der 

Aktionäre gegen Bar- und Sacheinlagen ausgegebenen Aktien 

darf rechnerisch ein Anteil am Grundkapital von insgesamt 

nicht mehr als 20 % (zwanzig Prozent) des Grundkapitals der 

Gesellschaft zum Zeitpunkt der Einräumung der Ermächtigung 

entfallen. Auf diese Grenze sind sämtliche Bezugs- oder 

Umtauschrechte auf neue Aktien anzurechnen, die auf eine 

während der Laufzeit dieser Ermächtigung unter Ausschluss 

des Bezugs- oder Umtauschrechts begebenen Wandel-, 

Umtausch- oder Optionsanleihe eingeräumt worden sind. Der 

Aufsichtsrat ist ermächtigt, Änderungen der Satzung, die sich 

durch die Ausgabe von Aktien aus dem genehmigten Kapital 

ergeben, zu beschließen. 

 

 

(7) Das Grundkapital wird gemäß § 159 Abs 2 Z 1 AktG um bis zu 

EUR 123.754.680,93 durch Ausgabe von bis zu 34.059.359 Stück 

neuen auf Inhaber lautende Stammaktien bedingt erhöht (bedingtes 

 

(7) Das Grundkapital wird gemäß § 159 Abs 2 Z 1 AktG um 

bis zu EUR 48.628.711,07 durch Ausgabe von bis zu 

13.383.435 Stück neuen auf Inhaber lautende Stückaktien be-

dingt erhöht (bedingtes Kapital). Die bedingte Kapitalerhöhung 
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Kapital). Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur insofern durch-

geführt, als Inhaber von auf der Grundlage des Hauptversamm-

lungsbeschlusses vom 1. Juni 2012 ausgegebenen Wandel-

schuldverschreibungen von dem ihnen eingeräumten Umtausch- 

und/oder Bezugsrecht Gebrauch machen. Der Ausgabebetrag und 

das Umtausch- und/oder Bezugsverhältnis sind unter Berücksich-

tigung marktüblicher Berechnungsmethoden sowie des Kurses der 

Aktien der Gesellschaft zu ermitteln (Grundlagen der Berechnung 

des Ausgabebetrags); der Ausgabebetrag darf nicht unter dem an-

teiligen Betrag des Grundkapitals liegen. Der Vorstand ist ermäch-

tigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates die weiteren Einzelheiten 

der Durchführung der bedingten Kapitalerhöhung (insbesondere 

Ausgabebetrag, Inhalt der Aktienrechte, Zeitpunkt der Dividen-

denberechtigung) festzulegen. Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, Än-

derungen der Satzung, die sich durch die Ausgabe von Aktien aus 

dem bedingten Kapital oder aufgrund des Ablaufs der Frist zur Au-

snutzung des bedingten Kapitals ergeben, zu beschließen. 

 

wird nur insofern durchgeführt, als Inhaber von auf der 

Grundlage des Hauptversammlungsbeschlusses vom 3. Mai 

2018 ausgegebenen Wandelschuldverschreibungen von dem 

ihnen eingeräumten Umtausch- und/oder Bezugsrecht Ge-

brauch machen. Der Ausgabebetrag und das Umtausch- 

und/oder Bezugsverhältnis sind unter Berücksichtigung 

marktüblicher Berechnungsmethoden sowie des Kurses der 

Aktien der Gesellschaft zu ermitteln (Grundlagen der Berech-

nung des Ausgabebetrags); der Ausgabebetrag darf nicht unter 

dem anteiligen Betrag des Grundkapitals liegen. Der Vorstand 

ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates die weiteren 

Einzelheiten der Durchführung der bedingten Kapitalerhöhung 

(insbesondere Ausgabebetrag, Inhalt der Aktienrechte, 

Zeitpunkt der Dividendenberechtigung) festzulegen. Der Auf-

sichtsrat ist ermächtigt, Änderungen der Satzung, die sich durch 

die Ausgabe von Aktien aus dem bedingten Kapital oder 

aufgrund des Ablaufs der Frist zur Ausnutzung des bedingten 

Kapitals ergeben, zu beschließen. 

 

 

§ 13 

 

 

§ 13 

 

 

(1) Sofern das Gesetz oder die Satzung nicht zwingend eine andere 

Mehrheit vorschreiben, beschließt die Hauptversammlung mit ein-

facher Mehrheit der abgegebenen Stimmen und mit einfacher 

Mehrheit des bei der Beschlußfassung vertretenen Grundkapitales. 

 

 

(1) Sofern das Gesetz oder die Satzung nicht zwingend eine andere 

Mehrheit vorschreiben, beschließt die Hauptversammlung mit 

einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen und in Fällen, in 

denen eine Kapitalmehrheit erforderlich ist, mit einfacher 

Mehrheit des bei der Beschlussfassung vertretenen Grundkapitals. 
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(2) Über die Satzungsänderungen - ausgenommen Beschlüsse über 

ordentliche Kapitalerhöhungen, für die die Regelung des Abs. 1 

gilt - beschließt die Hauptversammlung jedoch mit Drei-Viertel-

Mehrheit des bei der Beschlußfassung vertretenen Grundkapitales. 

 

 

(2) Über Satzungsänderungen, ausgenommen Beschlüsse über 

ordentliche Kapitalerhöhungen, beschließt die Hauptversammlung 

abweichend von Abs (1) jedoch mit Drei-Viertel-Mehrheit des bei 

der Beschlussfassung vertretenen Grundkapitals. 

 

 

(3) Das Stimmrecht jedes Aktionärs in der Hauptversammlung ist 

jedoch mit 15% (fünfzehn Prozent) der ausgegebenen Aktien be-

schränkt. Hierbei sind die Aktien von Unternehmen, die miteinan-

der einen Konzern im Sinne des § 15 AktG bilden, zusammenzu-

rechnen, ebenso die Aktien, die von Dritten für Rechnung des be-

treffenden Aktionärs oder eines mit ihm konzernmäßig verbunde-

nen Unternehmens gehalten werden. Zusammenzurechnen sind 

weiters Aktienbestände von Aktionären, die bei der Ausübung der 

Stimmrechte aufgrund eines Vertrags oder aufgrund abgestimmten 

Verhaltens gemeinsam vorgehen. 

 

 

entfällt ersatzlos 

 

 


